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Die Luftschutztruppen im Dienste der Bevédlkerung
Zum 25, Jubiliumsjabr der Schweizer Luftschutztruppen

zsi Im Zweiten Weltkrieg haben die ortlichen Luftschutzorganisationen unseres Lan-
des ihre Dienste als zivile und unbewaffnete Formationen, damals als «blauer Luft-
schutz» bekannt, ausserhalb der Armee geleistet. Diese Formationen kamen 1939 /45
ernstfallméssig mehrmals zum Einsatz und haben sich bewihrt, denken wir dabei nur
an die Bombardierung von Schaffhausen vom 1. April 1944, mit 40 Toten, iiber 100
Verletzten und Schiden von rund 45 Mio Franken in 40 Sekunden. Nach Beendigung
des Krieges wurde der passive Luftschutz — in Verkennung der Bediirfnisse und auf
Wunschdenken ausgerichtete Beurteilung der militarpolitischen Lage — weitgehend
abgebaut.

Im Zuge der neuen, auf den ersten Erfahrungen des Krieges basierenden neuen Trup-
penordnung, beschlossen die Eidgendssischen Rite im April 1951 die Aufstellung der
neuen Truppengattung «Luftschutztruppen». Nach einem Bundesratsbeschluss vom Sep-
tember gleichen Jahres wurden die noch vorhandenen und geeigneten Angehérigen der
ortlichen Luftschutzformationen in die neue feldgraue Truppengattung eingegliedert.
Im Jahr 1952 wurde mit der Aufstellung der Luftschutztruppen, rund 35 000 Mann in
28 Bataillonen und 13 selbstidndigen Einheiten, begonnen, die wie alle anderen Truppen-
gattungen alljahrlich Rekruten- und Kaderschulen, Wiederholungskurse und Spezial-
kurse zu absolvieren haben. Im Dezember des gleichen Jahres ordnete ein Bundesrats-
beschluss die Auflosung der Ortlichen Luftschutzorganisationen an.

Das Jahr 1952 wurde zur Geburtsstunde unserer Luftschutztruppen, die in Gliederung,
Ausbildung und Ausriistung den damaligen Erkenntnissen entsprachen. Sie wurden
nach Gesichtspunkten der Gesamtverteidigung bestimmten Stédten und dichtbesiedelten
Zentren zugeteilt, um dort in Schwerpunkten von Katastrophen einzugreifen, wo die
Mittel der ortlichen Behorden und des Zivilschutzes nicht mehr ausreichen. Im Rahmen
der Gesamtverteidigung sind die militarischen Luftschutztruppen bewusst die Hilfe der
Armee an die Zivilbevolkerung und bilden somit ein aktives Bindeglied zum Zivilschutz.
Die Truppe wird den Beh&rden oder dem Ortschef nicht unterstellt, sondern zur Bewil-
tigung besonderer Aufgaben von Fall zu Fall zugewiesen, um in den erwahnten Schwer-
punkten ihren Einsatz selbstdndig zu leisten.

Seit 1952 haben die Luftschutztruppen auf dem Gebiet der Ausbildung und Ausriistung
verschiedene Wandlungen durchgemacht, um, der Entwicklung Rechnung tragend,
immer besser auf ihre Aufgabe vorbereitet zu sein. Sie spielen heute auch im eidge-
nossischen Konzept der Katastrophenhilfe eine wichtige Rolle. Die Wiederholungskurse
der Luftschutztruppen werden zu diesem Zweck bewusst so gestaltet, dass wiahrend des
ganzen Jahres dauernd immer eine Kompagnie verfiigbar ist. Dazu kommen die ver-
schiedenen sehr geschétzten Einsétze, die Luftschutztruppen in Katastrophengebieten
leisten, wie bei Lawinenniedergdngen, bei Uberschwemmungen und Erdbewegungen
grosseren Ausmasses oder wie letztes Jahr anlédsslich der grossen Trockenheit und
Diirre, die viel dazu beitragen, die Bande zwischen Volk und Armee zu stirken.

Im Zuge des weiteren Ausbaues der Truppe, sind auf materiellem und organisatori-
schem Gebiet alle Bestrebungen darauf ausgerichtet, die Schlagkraft zu erhdhen und
sie immer besser zu beféhigen, ihren humanitdren Auftrag im Dienste des Uber- und
Weiterlebens unserer Bevolkerung nachzukommen, Menschen zu retten, sie aus Ver-
schiittung, Feuer und Rauch zu befreien. In der Botschaft des Bundesrates zur Revision
des Zivilschutzgesetzes ist im Sinne der besseren Verankerung dieses auf die Hilfe
gegeniiber der Zivilbevolkerung augerichteten Auftrages in den Artikeln 5 und 33 unter
anderem neu festgehalten. Es heisst hier deutlich: «Die Armee verstiirkt die Zivilschutz-
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organisationen in erster Linie durch Luftschutztruppen. Diese werden fiir die Hilfe-

leistung zivilen Behorden zur Zusammenarbeit zugewiesen. Der Bundesrat regelt die

Zuweisung.» Der Einsatz wird in den Absdtzen 1, 3 und 4 des Artikels 33 wie folgt

prazisiert:

1) Wenn dem Zivilschutz Formationen der Armee zur Verfligung gestellt werden, be-
zeichnet der Ortschef Ort und Dringlichkeit der. Hilfeleistung. Der Einsatz der
Truppe wird vom militdrischen Kommandanten befohlen und geleitet.

3) Zugewiesene Luftschutztruppen, deren vorgesehener Einsatz durch Kampthand-
lungen oder anderswie verhindert wird, werden nach Méoglichkeit anderswo den
zivilen Behorden zur Hilfeleistung zugewiesen.

4) Bei Bedarf konnen zugewiesene Luftschutztruppen nach Riicksprache mit den
zivilen Behorden ausnahmsweise und zeitlich beschrankt auch anderswo zur Hilfe-
leistung eingesetzt werden.

Unsere Luftschutztruppen sind heute untrennbar mit dem Zivilschutz verbunden und
bilden als Beitrag der Armee an den Schutz der Zivilbevélkerung einen der markan-
testen Pfeiler des Begriffes «Gesamtverteidigung», um glaubwiirdig zum Ausdruck zu
bringen, dass der Bedrohung des totalen Krieges auch die totale Bereitschaft entgegen-
gesetzt werden muss, in der ohne falsches Prestigedenken auf allen Stufen nur die
loyale Zusammenarbeit von zivilen Behdrden und Armee Erfolg verspricht. Die Luft-
schutztruppen haben sich von einer zu Beginn ihres Bestehens da und dort umstrittenen
Truppengattung zielstrebig zu einem Korps von Helfern entwickelt, deren Kader und
Mannschaften heute mit Stolz und Freude auf das 25jahrige Bestehen zuriickblicken
kénnen. Durch den sinnvollen Katastropheneinsatz und die Zusammenarbeit mit den
ortlichen Zivilschutzorganisationen, in Plan- und Katastropheniibungen der Kader sowie
in, der Schulung der Zusammenarbeit dienenden, gemeinsamen Ubungen, haben sich
unsere Luftschutztruppen in allen Landesteilen Anerkennung und Ansehen erworben.
In diesem Zusammenhang verdient auch die Schweizerische Luftschutz-Offiziersgesell-
schaft Erwdhnung, die mit der in den Sektionen gepflegten ausserdienstlichen Einsatz-
bereitschaft an der geschilderten Entwicklung regen Anteil hat. Im Zeichen «25 Jahre
Luftschutztruppen» stand auch die diesjahrige Generalversammlung der Gesellschaft
vom Samstag, dem 2. April, im Berner Rathaus, an welcher der Chef des Eidgenossischen
Militdrdepartements, Bundesrat Rudolf Gnégi, gesprochen hat.

Ein Buch fiir Pistolenschiitzen

Zielen — Schiessen — Treffen, Leitfaden fiir das sportliche Pistolenschiessen, von Klaus-Peter
Konig, 195 Seiten, Abbildungen, Motorbuch Verlag, 1976.

Immer mehr Menschen erkennen im Schiess-Sport eine ausgleichende Betdtigung fiir Freizeit
und Entspannung. Dass aber noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, trifft auch fiir das
Schiessen mit Faustfeuerwaffen zu. Wie leicht kann Begeisterung in Resignation umschlagen,
wenn die erwarteten Erfolge ausbleiben. — Durch eine geschickt gewihlte Themenfolge wird
der Pistolenschiitze systematisch in die abwechslungsreiche Sportart eingefiihrt. Der Autor
versteht es ausgezeichnet und lcicht verstdndlich, wertvolle Ratschldge zu vermitteln. Er
erkldart unter anderem das stufenweise Erlernen der Schiesstechnik, das Training und die
Moglichkeiten zur personlichen Kontrolle und Leistungssteigerung. — Behandelt wird aber
nicht nur die Technik des Schiessens. Site finden auch niitzliche Tips fiir den Kauf von
Waffen, Munition und allem, was dazugehort. Somit ist dieses Buch ein unentbehrlicher Rat-
geber fiir den Pistolenschiitzen. Sch

(9]
-+
o



	Die Luftschutztruppen im Dienste der Bevölkerung

